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§ 1 Name, Sitz
Abs. 1

Der Verein führt den Namen 

Förderkreis zum Erhalt der Hofwirtschaft 
mit Vereins- und Bürgerzentrum.

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name 
Förderkreis zum Erhalt der Hofwirtschaft mit Vereins- und Bürgerzentrum e.V.

Abs. 2
Der Verein hat seinen Sitz in Kaisheim.
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Abs. 1

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist, die Allgemeinheit durch Förderung von Kunst, Kultur und Denk-
malpflege im Zusammenhang mit der Hofwirtschaft Kaisheim selbstlos zu fördern. 

Er tut dies insbesondere dadurch, dass er im Interesse der Allgemeinheit den Erhalt
und die Pflege der Hofwirtschaft Kaisheim als allgemein zugängliche Stätte der Kul-
turpflege des Vereins- und Gemeinschaftslebens und der Begegnung fördert. 

Er fördert dabei auch kulturelle Veranstaltungen in der Hofwirtschaft, sowie die fach-
liche Forschung der Geschichte und Architektur der Hofwirtschaft.

Abs. 2
Der Verein ist selbstlos tätig.

Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Mitglieder des Vereins dürfen über den Ersatz nachgewiesener Auslagen hinaus keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.

Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins keine Zuwendungen aus dem Vereinsvermögen erhalten.

Abs. 3 
Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

Abs. 4
Der Verein darf nur die satzungsmäßigen Zwecke verfolgen.

Abs. 5
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
ist das Vereinsvermögen unmittelbar und ausschließlich zur gemeinnützigen Förde-
rung der Kultur in der Marktgemeinde Kaisheim zu verwenden.



Ist dies nicht möglich, so hat die Verwendung unmittelbar und ausschließlich für sons -
tige gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Kultur zu erfolgen.

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens nach seiner Auflö-
sung dürfen erst nach Einwilligung durch das zuständige Finanzamt ausgeführt wer-
den.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
Abs. 1

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
Weiter kann Mitglied auch jede juristische Person werden.

Abs. 2
Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag,
der an den Vorstand zu richten ist.

Abs.3
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen.

Ein Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht.

Bei Ablehnung des Antrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die
Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
Abs. 1

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder
Austritt aus dem Verein.

Abs. 2
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kün-
digungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist.

Abs. 3
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitglieds-
beiträgen oder von Umlagen in Rückstand ist.

Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach Absendung der zweiten Mah-
nung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht
wurde.

Der Beschluss des Vorstands über die Streichung soll dem Mitglied schriftlich mitgeteilt
werden.

Abs. 4
Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, so
kann es durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen
werden.
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Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen
oder schriftlichen Stellungnahme geben.

Der Beschluss des Vorstandes ist dem ausgeschlossenen Mitglied mitzuteilen.

Der Vorstand ist nicht verpflichtet, dem ausgeschlossenen Mitglied die Gründe für den
Ausschluss mitzuteilen.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
Über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und deren Höhe beschließt die Mitglieder-
versammlung.

Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierig-
keiten des Vereins können Umlagen erhoben werden.

Auch über die Erhebung von Umlagen und deren Höhe beschließt die Mitgliederver-
sammlung.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, Beirat und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand
Abs. 1

Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den, dem Geschäftsführer und Pressereferenten, dem Schatzmeister, dem Schriftführer,
dem Chronisten sowie dem Protektor.

Abs. 2
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten Vorsitzenden und
dem stellvertretenden Vorsitzenden je einzeln vertreten.

Im Innenverhältnis ist jedoch der stellvertretende Vorsitzende nur bei Verhinderung
des Vorsitzenden zur Vertretung befugt.

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands
Abs. 1

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Führung der Geschäfte des Vereins
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
- sowie Aufstellung der Tagesordnung
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
- Vorbereitung des Haushaltsplans
- Durchführung, Erstellung des Jahresberichts
- Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern



Abs. 2
In Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand einen Beschluss der
Mitgliederversammlung herbeiführen. 

§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands
Abs. 1

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren, ge-
rechnet von der Wahl an, gewählt. 

Er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Neuwahl des Vorstands im
Amt. 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur
natürliche Personen gewählt werden, die Mitglieder des Vereins sind.

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vor-
standsmitglieds.

Abs. 2
Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restli-
che Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds selbst einen Nachfolger wäh-
len. 

§ 10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands
Abs. 1

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung vom stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Geschäfts-
führer einberufen werden. 

Die Tagesordnung ist bekanntzugeben. 

Die Einberufung der Vorstandssitzung hat schriftlich mit einer Ladungsfrist von
min des tens drei Tagen zu erfolgen. 

Abs. 2
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden, bei des-
sen Abwesenheit die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen
Abwesenheit die Stimme des Geschäftsführers.

Abs. 3
Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmit-
glieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

Abs. 4
Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift zu fertigen und vom ersten Vor-
sitzenden der Vorstandssitzung bzw. vom jeweiligen Sitzungsleiter (§ 10 Abs. 2) und ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
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§ 11 Beirat
Abs. 1

Zur Unterstützung und Beratung des Vorstands kann ein Beirat gebildet werden.

Abs. 2
Über die Bildung des Beirats und die Zahl seiner Mitglieder entscheidet der Vorstand
(möglichst acht Personen).

§ 12 Mitgliederversammlung
Abs. 1

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme.

Abs. 2
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands
Entlastung des Vorstandes
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
Wahl von zwei Kassenprüfern.
Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören.
Wiederwahl ist zulässig.

Die Kassenprüfer haben jeweils den Zahlungsverkehr des Vereins zu prüfen und der
alljährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
Abs. 1

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Kalendervierteljahr, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden.

Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen un-
ter Angabe der Tagesordnung einberufen.

Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntgabe oder schriftliche Benachrichti-
gung der Mitglieder.

Abs. 2
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung be-
kanntzugeben.

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung.



§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder des Vereins
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragen.

Für die Ladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung gelten die Bestimmun-
gen über die Ladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung entsprechend, ebenso
für die Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung.

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
Abs. 1

Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Geschäftsführer ge-
leitet, bei dessen Verhinderung vom Schatzmeister, bei dessen Verhinderung vom
Schriftführer.

Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Versammlung den Versamm-
lungsleiter.

Bei Wahlen soll die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vor-
hergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.

Abs. 2
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter.

Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschie-
nenen stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt.

Abs. 3
Jede Mitgliederversammlung, die ordnungsgemäß geladen wurde, ist beschlussfähig.

Abs. 4
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen blei-
ben dabei außer Betracht. 

Für Änderungen der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen gültigen Stimmen notwendig, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun
Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder be-
schlossen werden. 

Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mit-
glieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Abs. 5
Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten hat. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so fin-
det zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine
Stichwahl statt. 
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Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

Abs. 6
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen,
die vom jeweiligen Versammlungsleiter und einem weiteren Vorstandsmitglied zu un-
terzeichnen ist. 

§ 16 Auflösung des Vereins
Abs. 1

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehr-
heit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden 
(§ 15 Abs. 4).

Abs. 2
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und
der stellvertretende Vorsitzende gemeinsame vertretungsberechtigte Liquidatoren.

Abs. 3
Das nach der Beendigung der Liquidation noch vorhandene Vermögen ist mit der
Zweckbestimmung gemäß § 2 dieser Satzung zu verwenden. 

Abs. 4
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem an-
deren Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (Creo Kopie 1)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 0.990000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


